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Digitale Historische Geobasisdaten im  
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
Die Urmappe des Franziszeischen Kataster

Susanne Fuhrmann, Wien

Einleitung 

Kaiser Franz I. (1792 - 1835) gab im Jahr 1806 der Vereinigten Hofkanzlei den Auftrag, ein allgemei-
nes, gleichförmiges und stabiles Grundsteuerkatastersystem für die gesamte Monarchie auszuarbei-
ten. Die Bezeichnung „stabil“ bezieht sich auf die Steuerbemessung. Diese sollte konstant bleiben, 
auch wenn durch Mehraufwand des Eigentümers der Ertrag steigt; der Fleiß sollte nicht bestraft wer-
den. Am 23. Dezember 1817 wurde durch das kaiserliche Grundsteuerpatent die Vermessung an-
geordnet. An der Einbeziehung aller Grundstücke in die 
Vermessung, also auch der unproduktiven Flächen und 
ihrer Darstellung in einem Mappenwerk, ist zu erkennen, 
dass der Grundsteuerkataster nicht nur der Grundsteu-
erbemessung, sondern allen Zwecken der staatlichen 
Planung und Verwaltung dienen sollte.

Die klaren Richtlinien des Grundsteuerpatents und die 
darauf basierenden Dienstanweisungen (Instruktionen) 
machten es möglich, dass in allen Provinzen der ös-
terreichischen Monarchie (Abb. 1), die in ihren gesell-
schaftspolitischen und ethnischen Strukturen sehr ver-
schieden waren, in nur 44 Jahren von einer 300 000 km² 
großen Fläche mit 50 Mio. Grundstücken ein einheitlich 
aufgebauter Kataster geschaffen werden konnte.

In den Ländern der Stephanskrone begannen die Ver-
messungsarbeiten erst 1850. Die gesamte Österreichisch 
- Ungarische Monarchie umfasste ein Vermessungsge-
biet von 670 000 km². Die späteren Vermessungsope-
rate befolgten bereits modernisierte Instruktionen. Die 
Mappenblätter sind beispielsweise nicht mehr koloriert 
oder derart schmuckreich ausgearbeitet.

Der Franziszeische Kataster ist in einheitlichen ebenen 
Koordinatensystemen (Abb. 2) angelegt und in Nord-
Süd-Richtung durch Colonnen, in West-Ost-Richtung 
durch Schichten im Blattschnitt 20 Zoll x 25 Zoll oder 
53 cm x 66 cm unterteilt. Als Abbildungsmaßstab wur-
de 1: 2880 gewählt. Damit entsprach 1 Zoll in der Map-
pe 40 Klaftern in der Natur, bzw. 1 Quadratzoll auf der 
Mappe entsprach 1 n. ö. Joch (= 1600 Quadratklafter) in 
der Natur. Als Folgemaßstäbe wurden im Hochgebirge 
1: 5760 und in Stadtgebieten fallweise 1: 1440 verwen-
det. 

Die Detailvermessung erfolgte katastralgemeindeweise 
mittels Messtisch. Pro Katastralgemeinde wurde eine 
Inselmappe (Abb. 11), bestehend aus einzelnen Map-
penblättern im vorgegebenen Blattschnitt, angelegt. 
Das unmittelbare Ergebnis der Messtischaufnahme ist 
die Original-Messtischmappe (Urmappe).

Abb. 1 Katastralarbeiten in der Österreichischen 
Monarchie 1864 

Abb. 2 Koordinatensysteme für Österreich

Abb. 11 Urmappe, Blatt 1, Bad Ischl
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Die Katastralmappe stellt heute so wie damals alle Grund-
stücksgrenzen, die Grundstücksnummern, die Nutzung 
des Bodens, die Grenzpunkte, topographische Namen, 
Ortsnamen, Riednamen und andere bodenbezogene Infor-
mationen dar.

Der Kataster des 21. Jahrhunderts unterscheidet etwa 27 
Nutzungen innerhalb der 8 übergeordneten Benützungsar-
ten; die Instruktion von 1865 ordnete den Ausweis von über 
40 Benützungsarten in 6 Hauptkulturen zuzüglich der steu-
erfreien Grundstücken an. Diese detaillierte Unterschei-
dung des Bodens unterstreicht die wesentliche Intention 
des Franziszeischen Katasters, das richtige Flächenaus-
maß des steuerpflichtigen und steuerfreien Bodens in je-
dem Kronland zu ermitteln und darzustellen. Mit der Erfül-
lung dieses Zwecks gewinnt die Katastralvermessung auch 
reichhaltiges Material für die wissenschaftliche Forschung.

Entsprechend der geographischen Ausdehnung der Mon-
archie waren damals auch Nutzungen wie Salinen, Tabak-
plantagen, Reisfelder oder Krapp- und Safranfelder darzu-
stellen. Der Zeichenschlüssel von 1865 ist auszugsweise 
abgebildet (Abb. 3 und 4).

Zur Genauigkeit der Grundstücksgrenzen
Um die Genauigkeit der Grundstücksgrenzen des Fran-
ziszeischen Katasters zu bewerten, sind drei wesentliche 
Einflussfaktoren zu untersuchen:
 1.   Die zeichnerische Genauigkeit der graphischen Darstellung
 2.   Die Genauigkeit der Messtischaufnahme
 3.   Die Genauigkeit der Grenzfestlegung und der Kennzeichnung der Grenzpunkte

Die Punkte 1 und 2 finden ausführliche Behandlung in Voith, Grenzfeststellungen nach dem derzeiti-
gen Stand der österreichischen Fortführungsmappen, sowie in Twaroch, Der Kataster als Beweismit-
tel bei Grenzstreitigkeiten. Vergleichende Untersuchungen lassen dort im offenen Gelände auf einen 
mittleren Fehler im Urmappenblatt von 80 cm schließen. Eine mittlere Strichstärke von 0,15 mm im 
Maßstab 1: 2880 ergäbe zwar eine Genauigkeit in der Natur von 43 cm, berücksichtigt aber nicht den 
Papiereingang oder die stabile Kennzeichnung des Grenzverlaufs. In messtechnisch ungünstigen 
Gebieten (Wald, Hochgebirge) ist die Genauigkeit und Rekonstruierbarkeit entsprechend kritischer zu 
beurteilen. 
Der dritte Einflussfaktor, die Genauigkeit der Festlegung der Grenzen und deren Kennzeichnung, wird 
im Folgenden ausführlich dargestellt.
Die „Instruktionen zur Ausführung der Katastralvermessung“ von 1824 oder 1865 geben detaillierte 
Anweisungen zur Abwicklung der Grenzfestlegung und Auspflockung der einzelnen Grundstücksgren-
zen. Der Grundsatz der Grenzfeststellung durch die Betroffenen, der systematischen Kennzeichnung 
und der kontrollierten, überbestimmten Vermessung der Grenzpunkte sowie eines nachweislich durch-
greifenden Revisionsprozesses spiegelt sich im gesamten Vermessungsoperat des Franziszeischen 
Katasters wieder.
Es folgt die Zusammenfassung maßgeblicher Abschnitte der Instruktionen; Originalzitate sind kursiv 
hervorgehoben.

Abb. 3 Zeichenmuster I Culturgattungen

Abb. 4 Zeichenmuster II Culturgattungen
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Festlegung der Gemeindegrenzen

Erster Schritt ist die Festlegung der Gemeindegrenzen. Dazu bestellt die Finanzlandesbehörde vor-
züglich höhere und verlässliche Grenzbeschreibungs-Geometer, die mit den jeweiligen politisch Ver-
antwortlichen der betroffenen Gemeinden den Grenzverlauf in der Natur begehen und kennzeich-
nen. 
Die Gemeinden sind aufgefordert, ihre Grenzen noch vor 
Eintreffen der Grenzbeschreibungs-Kommission abzuge-
hen, die beschädigten Grenzmarken auszubessern, die 
noch nicht abgemarkten Grenzzüge mit Beiziehung der 
Nachbargemeinden durch Errichtung neuer Grenzzeichen 
bemerkbar zu machen, verwachsene Grenzen auszulichten 
und Grenzstreitigkeiten auszugleichen.
Darauf aufbauend erfolgt die kommissionelle Begehung und 
Beschreibung der Gemeindengrenzen. Anwesend sind der 
politische Kommissär, der Geometer, der Gemeindevor-
stand, zumindest zwei rechtliche Gemeindemitglieder, de-
nen der Grenzverlauf genau bekannt ist, sowie der Vorstand 
und zwei Gemeindemitglieder der angrenzenden Gemeinde. 
Im Zuge dieser Begehung erstellt der Geometer an Hand 
der Triangulierungsskizze die Grenzskizze (Abb. 5) unter 
Ausweis aller Grenzmarken und ihrer Nummern.
Der Grenzbeschreibungs-Geometer trägt dabei eine außergewöhnliche Verantwortung, da er nicht 
revidiert wird und damit zu rechnen hat, dass er persönlich, wenn in Folge nothwendiger Verbesse-
rungen Auslagen erforderlich werden, diese zu ersetzen hat. Das Prinzip der strengen Organhaftung 
durchzieht die gesamten Anweisungen. So hat beispielsweise der Detail-Geometer oder der tischfüh-
rende Adjunkt, wenn Fehler in der Folge im Inneren der Gemeinde entdeckt werden, zwei Drittel, bei 
Fehlern an der Gemeindegrenze die Hälfte der Nachmessungskosten zu ersetzen.
Der politische Funktionär verfasst die entsprechende ta-
bellarische vorläufige Gemeinde - Grenzbeschreibung mit 
Details zu jeder Grenzmarke, zu den faktischen Besitzern, 
auf deren Grund diese Grenzmarke steht und beschreibt 
den Grenzverlauf (z. B. steil, Wegmitte,..) unter Angabe der 
Entfernung zwischen den Grenzmarken im Schrittmaß. 
Der Grenzbeschreibungsgeometer hat allenfalls vorschrifts-
widrige Abweichungen im Grenzprotokoll zu vermerken 
und vom politischen Kommissär vidieren zu lassen. Ver-
weigern die Gemeindemitglieder ihre Unterschrift, ist das 
im Protokoll festzuhalten und dem Operat beizulegen. Die 
Gemeindemitglieder sind damit aufgefordert, eine gütliche 
Einigung zu finden. Kommt eine solche nicht zustande, 
wird die Klärung der nächst höheren Instanz übergeben 
und im Operat die strittige Grenze durch beide Prätenti-
onslinien sichtbar gemacht. Die weitere Vermessung sollte 
dadurch nicht aufgehalten werden. Letztendlich ist diese 
„Provisorische Grenzbeschreibung“ vom Geometer, dem 
politischen Kommissär und den Gemeindemitgliedern zu 
versiegeln und zu unterzeichnen (Abb. 6).
Nach Abschluss der Vermessungsarbeiten wird in der Kanzlei die „Definitive Grenzbeschreibung“ her-
gestellt. Die Erfahrung zeigt, dass die beiden Grenzbeschreibungen durchaus von einander abwei-
chen, wobei der provisorischen Grenzbeschreibung in Ansehung ihrer Verifizierung an Ort und Stelle 
die größere Originalität zuzusprechen ist.

Abb. 5 Gemeindegrenzskizze, KG Carlberg, 
Musterformular

Abb. 6 Gemeindegrenzbeschreibung, Protokoll
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Abmarkung des individuellen Besitztums
Innerhalb des Gemeindegebietes sind die Eigentümer aufgefordert gemeinschaftlich die Abmarkun-
gen der individuellen Eigentumsgrenzen durch Steine, Pfähle, Hotterhaufen (Erdhügel) oder durch 
zwei Fuß lange Gruben zu vermarken und Besitzstreitigkeiten vorweg auszugleichen. Die Eigentums-
grenzen sind somit äußerst sorgfältig festgestellt und gekennzeichnet worden. Innerhalb des „Besitzt-
hums“ hat der Eigentümer die Grenzen zwischen den unterschiedlichen „Culturgattungen“ und deren 
Abgrenzungen gegenüber steuerfreien Grundflächen ersichtlich zu machen. 

Feldskizze – Auspflockung
Der Vermessungsadjunkt hatte danach die Aufgabe, die Besitzgrenzen mit aller Aufmerksamkeit und 
Genauigkeit auszupflocken und in der Feldskizze (Abb. 7) teilweise mit Kettenmaßen die wahre Ge-
stalt und Größe der Grundstücke darzustellen. Bei den Kulturen innerhalb der Besitzgrenzen waren 
ihm Ausgleichungen gestattet, sofern die Gestalt und das Flächenausmaß der Grundstücke dadurch 
keinen wesentlichen Einfluß erlitten. Kulturgrenzen konnten offenbar gegenüber den Besitztumsgren-
zen mit geringerer Sorgfalt behandelt, dabei Abgrenzungen vereinfacht oder gekrümmte Grenzlinien 
geradlinig dargestellt werden. Es ist ebenso davon auszugehen, dass steuerfreie oder gering besteu-
erte Flächen in manchen Fällen mit verminderter Genauigkeit erfasst worden sind.

Im Ortsried liegt das Augenmerk vor allem auf den Häuserfronten; kleine Stallungen und wandelbare 
Wirtschaftsgebäude werden bei der Auspflockung nicht berücksichtigt. 
Die Wichtigkeit der korrekten Auspflockung unterstreicht eine zusätzliche Anordnung, dass der Ad-
junkt nicht nur vom unmittelbar vorgesetzten Geometer, sondern auch von dem höher Vorgesetzten 
zu überwachen ist und diese übergeordneten Kontrollen in der Feldskizze ausdrücklich zu vermerken 
sind (zweifaches Virgulieren).
Im Zuge der Auspflockung hat der Adjunkt auch die Indikation (Eigentümer, Eigentümeradresse, Kul-
turgattung, Ried, gesetzliche Eigenschaft des Grundes) zu erheben. Die Indikation durch den Namen 
des Eigentümers und seine Wohnadresse ist deshalb von wesentlicher Bedeutung, da zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Nummerierung der Grundstücke vorgenommen worden ist. Die Angaben werden 
dem Adjunkten von den Indikatoren, das sind gewählte, vollkommen geeignete, rechtlich und mit allen 
Lokalverhältnissen wohlbekannte Männer bekannt gegeben. Findet sich kein tauglicher Indikator, hat 
der Grundeigentümer selbst seine Grenzen aus zu pflocken. 
Die Feldskizze ist, wie der Name sagt, nur eine Skizze, in den Instruktionen als à la vue Aufnahme 
bezeichnet, die, den selben Grundsätzen wie bei der Messtisch-Manipulation, nur mit weit weniger 
Ängstlichkeit folgend, ein möglichst getreues Bild der Grundstücke wiedergibt und zugleich die Pflock-
nummern, die Maße und die Indikation beinhaltet. Ihrer hohen Beweiskraft wegen muss sie, wenn 
auch nicht schön, naturähnlich, erschöpfend richtig und deutlich angefertigt und rein sein.

Abb. 7 Feldskizze, Ausschnitt, Libochowitz, CZ
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Messtisch - Detailvermessung
Die Vermessung erfolgt kontrolliert und überbe-
stimmt mittels Messtisch (Abb. 8) durch möglichst 
senkrechtes Anvisieren von zwei Standpunkten; 
ist kein guter Schnitt möglich, ist eine dritte Vi-
sur angeordnet. Für die Vermessung in Waldun-
gen oder steilem Gelände sind gesonderte An-
weisungen gegeben; ebenso im Ortsgebiet, wo 
häufig die Orthogonalaufnahme verwendet wird. 
Die Instruktionen behandeln auch die sorgfältige 
Abgleichung an Gemeindeanstößen oder an frü-
heren Vermessungen.

Das Originalmappenblatt, das vor Ort am Messtisch entsteht, wird als die Urmappe des Franziszei-
schen Katasters bezeichnet. Sie enthält alle originalen Messergebnisse des Aufnahmegebiets. 
Die Gerätschaft, dazu zählt ein Perspektivdiopter, zwei Stangenzirkel, eine Bussole, eine Wasser-
waage, ein Senkblei, ein Klaftermaßstab, eine Messkette und ein Messband sowie ein Sonnenschirm, 
ein vollständiges Reißzeug, ein Planimeter und ein Multiplikationszirkel, ist vom Geometer selbst zu 
finanzieren.
Parallel mit dem Vermessungsfortschritt führt der Adjunkt auf dem Detailtischchen mit einer Bussole 
und einem Visierstab die Indikationsskizze. Die Indikationsskizze ist eine maßstabsgetreue Kopie der 
Urmappe auf (Transparent) Papier, je in der Größe eines Viertelblatts, das abschließend auf Karton 
kaschiert wird (Abb.9). 

Sie ist im Gegensatz zur Feldskizze maßstäblich angelegt, enthält aber im Wesentlichen die gleichen 
Daten wie z. B. die Grenzen der Grundstücke oder die Indikation. Im Gegensatz zur Feldskizze, die 
tatsächlich eine vorbereitende Arbeitsskizze ist, folgt die Indikationsskizze in ihrer graphische Dar-
stellung dem Zeichenschlüssel der Urmappe. Die unterschiedlichen Kulturgattungen sind koloriert 
ausgewiesen, das Namensgut schwarz und die Riedgrenzen zinnoberrot eingetragen. All diese De-
tailangaben werden erst bei der Winterarbeit in der Kanzlei in die Urmappe, die vorerst nur das rei-
ne Vermessungsergebnis und die relevanten technischen Angaben ohne jegliche Indikation festhält, 
übertragen und die Parzellenprotokolle danach verfasst. Die Flächenberechnung erfolgt mittels Fa-
denplanimeter.

Abb. 8 Messtischaufnahme, schematische Darstellung

Abb. 9 Indikationsskizze, Ausschnitt, Mödelsdorf



BEV
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Der Franziszeische Kataster Seite 6 von 9

Reambulierung
Nach Abschluss der Vermessungsarbeiten in der gesamten Katastralgemeinde ist eine kommissi-
onelle Reambulierung im Beisein des Geometers und Adjunkten, des politischen Kommissärs, des 
Gemeindevorstehers und der Mehrzahl der Grundeigentümer Parcelle für Parcelle an Ort und Stelle 
vorzunehmen. Vorgefundene Fehler sind sogleich zu verbessern. Abschließend haben der politische 
Kommissär, der Ortsvorstand und die Ausschussmänner auf der Rückseite der Indikationsskizze mit 
dem Gemeinde-Siegel und Amtssiegel den Beisatz, die Indikation, wie sie auf dieser Skizze einge-
zeichnet erscheint, ist im Beisein der Gefertigten an Ort und Stelle durchgegangen und richtig befun-
den worden, zu unterfertigen (Reambulierungsklausel).
Ist all den detailreichen Anweisungen und Kontrollen Folge geleistet worden, und davon darf in einem 
streng hierarchisch, nahezu militärisch ausgerichteten Behördenapparat ausgegangen werden, kön-
nen wir heute auf einem homogenen und vollständigen Datenbestand aufbauen, der die damals mit 
großer Sorgfalt festgestellten tatsächlichen Eigentumsverhältnisse wiedergibt. Ein einzigartiges histo-
risches Kulturgut, das nicht nur Österreich, sondern auch allen Kronländern der Monarchie geschenkt 
worden ist. 

Nummerierung der Grundstücke
Ist die Reambulierung beendet, vergibt der Geometer nach der Reihenfolge der Riede jedem Grund-
stück eine Grundstücksnummer und trägt sie in der Indikationsskizze ein. 
Die Nummerierung beginnt im Ortsried. Anfangs sind Grund- und Bauparzellen getrennt nummeriert; 
Grundparzellen in zinnoberroten, Bauparzellen in schwarzen Ziffern. Die neue Instruktion von 1865 
ordnet für Neuvermessungen eine fortlaufende Nummerierung an. Mit der Weiterentwicklung von mo-
dernen Reproduktionsverfahren wird letztendlich die händische Eintragung roter Grundstücksnum-
mern eingestellt und ab 1912 sowohl die Grund- als auch die Bauparzellennummer schwarz ausge-
wiesen; der Bauparzellennummer ist ein Punkt zur Unterscheidung vorzusetzen.

Revision der Detailaufnahme durch den Inspektor
Die Revision beinhaltet eine Prüfung der Instrumente, der diversen Dokumente und der Stabilisie-
rung. Bemerkenswert ist dabei wieder die ausdrücklich festgehaltene Regelung, dass der Partieführer 
bei nachträglich erkannten Fehlern auf seine Kosten diese durch einen “verlässlichen“ Geometer zu 
untersuchen, zu berichtigen und in einer gesonderten Beilage dem Operat anzuschließen hat. Die 
Revision durch den Inspektor ist allerdings eine punktuelle, die bekannt fleißige Partieführer seltener, 
dagegen unverlässliche Geometer häufiger revidiert.

Urmappe - Das Ergebnis der Messtischaufnahme
In den Wintermonaten wird die Messtischmappe, die alle originalen Mess- und Erhebungsergebnisse 
festhält, an Hand der Daten der Feldskizze und der Indikationsskizze mit Tusche ausgezeichnet und 
koloriert. Viele der Mappenblätter haben auf ihrer Rückseite verklebte Spuren, die, der Instruktion von 
1824 folgend, daher rühren, dass die Urmappenblätter durchgehends mit verdünntem Eierklar an die 
Breter geklebt sein mussten und keine Blasen werfen sollten.
Von den Urmappen wurde in der Regel im gleichen Jahr in der Kanzlei ein Duplikat, die Duplikatmap-
pe, angefertigt. Außer in Tirol und Vorarlberg befinden sich derzeit alle Duplikatmappen in den jewei-
ligen Landesarchiven.
Viele der Duplikatmappen unterscheiden sich von der Urmappe in Details. Es fehlen z. B. die Blattrah-
men und Zollstriche. Manchmal sind die Bezeichnungen der Blattnummern oder Colonnen im Blatt an-
stelle außerhalb des Rahmens angebracht. Es war durchaus auch üblich, den starren Blattschnitt zu 
vernachlässigen, um damit „Klappen“ zu vermeiden; siehe Bad Ischl (Abb. 10 und 11). Mappenblätter 
haben generell das Format 53 cm x 66 cm; dreißig Prozent der Blätter übersteigen das Format durch 
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zusätzliche „Klappen“; diese sind angeklebte Papierstreifen oder als eigenständige Blätter gestaltete 
Ergänzungen. Das Urmappenblatt Nr. 1 von Bad Ischl weist am östlichen Blattrand eine solche Klappe 
als ad I östl auf. 

Riednamendatenbank
Riednamen bezeichnen topographisch unterschiedliche Teile der Landschaft. Sie benennen Berge 
und Täler, Wälder und Felder und andere unbewohnte Örtlichkeiten außerhalb von Siedlungen. Sie 
enthalten über viele Jahrhunderte überliefertes Sprachgut und gestatten Rückschlüsse auf die Be-
siedlungsgeschichte. 
Im Franziszeischen Kataster sind Grundstücke seit jeher zu Rieden zusammengefasst. Sie dienen bis 
heute im ländlichen Raum der Benennung der Lage der Grundstücke. In Weinbaugebieten und land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten ist die Riedbezeichnung für den Landwirt oder das Weinmarketing 
eine unerlässliche Adressierung. 
Der Objektbereich „Namen“ des Digitalen Landschaftsmodells im BEV hält die rund 100 000 geoco-
dierten Riednamen Österreichs fest. Die geometrische Genauigkeit entspricht dem Erfassungsmaß-
stab von 1:10 000.

Das Katastralmappenarchiv im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Zur Verwahrung und Verwaltung der Vermessungs- und Schätzungsoperate des Franziszeischen Ka-
tasters waren für die einzelnen Länder Provinzialmappenarchive eingerichtet. Die Katastralmappen-
archive Österreichs wurden in das im Jahre 1921 gegründete Bundesvermessungsamt, das heutige 
BEV, eingegliedert.

Abb. 10 Duplikatmappe Bad IschlAbb. 11 Urmappe, Blatt 1, Bad Ischl

Abb. 12 Urmappe, Ausschnitt, KG Droissendorf
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Das Katastralmappenarchiv KMA in 1020 Wien, Schiffamtsgasse 1-3, verwahrt heute neben zahlrei-
chen historischen Karten, Feldskizzen, Plänen und Dokumenten die 53 200 Blätter der Urmappe des 
Franziszeischen Katasters des gesamten österreichischen Staatsgebiets und das zugehörige Schrift-
operat (Parzellenprotokolle) von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Schriftoperate der 
anderen Bundesländer lagern in den Landesarchiven. 
Die Dokumente und Pläne der übrigen Gebiete der k. u. k. Monarchie wurden nach dem Ersten Welt-
krieg den jeweiligen Nationen übergeben. Dazu zählen das heutige Ungarn, Slowenien, Tschechien, 
Slowakei, Teile der Ukraine und Polens (Galizien), Teile Rumäniens (Siebenbürgen), Teile Kroatiens 
und Italiens. Kontaktadressen finden Sie unter www.bev.gv.at, Geobasisdaten, Kataster, historischer 
Kataster, Urmappe, Produkt-Info, Katasterarchive.pdf. 

Franzisko-Josephinischen Landesaufnahme 1869 – 1887
Kaiser Franz Josef I. ordnete nach Fertigstellung des 
Katastraloperates auch eine neue Landesaufnahme an, 
die als Franzisko-Josephinische oder Dritte Landes-
aufnahme bezeichnet wird. Als Maßstab der in Farbe 
erstellten Aufnahmeblätter (Abb. 13) wurde 1: 25 000 
festgesetzt. Im Raum Wien wurden 47 Aufnahmeblätter 
im Maßstab 1: 12 500 angefertigt. 
Aufbauend auf diesen Grundlagen entstand die Spezi-
alkarte 1: 75 000 der Österreichisch-Ungarischen Mon-
archie. 
Besonders hervorzuheben ist die erstmalige Kombinati-
on von Schraffendarstellung mit Höhenschichtlinien.
Durch Generalisierung wurde anschließend die Generalkarte von Mitteleuropa im Maßstab 1: 200 000 
und die Übersichtskarte von Mitteleuropa 1: 750 000 hergestellt.
Die historischen Kartenblätter lagern in der „Historisch Kartographischen Dokumentation“ im BEV, 
1080, Krotenthallergasse 3. Die digitalen Daten der Franzisko-Josephinischen Landesaufnahmen ste-
hen bereits zur Gänze zur Verfügung.

Bundesarchivgesetz 2000
Das Bundesarchivgesetz regelt die Archivierung und Nutzung von Archivgut des Bundes. Archivgut 
von Bundesdienststellen wird grundsätzlich im Staatsarchiv verwahrt. Dem BEV ist ausdrücklich die 
Archivierung der Dokumente des Franziszeischen Katasters und der Franzisko-Josephinischen Lan-
desaufnahme übertragen. Somit dokumentiert das KMA in  enger Verbindung mit den Landesarchiven 
die Geschichte der 10,4 Millionen Grundstücke Österreichs, deren Ge-
stalt, Nutzung und Eigentumsverhältnisse. 

Digitalisierung der historischen Kartenblätter 
Das Archivgut ist gemäß § 2 Archivgesetz zu sichern und nutzbar zu ma-
chen. Die Sicherung erfolgte im BEV seit 1960 über eine sehr sorgfältig 
angelegte Schwarzweiß - Mikroverfilmung. Somit konnten in den letzten 
Jahrzehnten Kopien in Schwarzweiß abgegeben werden, färbige Ver-
vielfältigungen mussten auf photographischem Weg erfolgen.
Heute steht dem BEV für die Sicherung ein hochpräziser Flachbettscan-
ner (Abb. 14) ohne Objektberührung mit minimaler Lichtbelastung der 
Originale bei gleichzeitig optimaler Auflösung zur Verfügung. 2008 wer-
den auch sämtliche Blätter der Urmappe des Franziszeischen Katasters 
gescannt sein. Eine nachhaltige zentrale Sicherung gewährleistet der 

Abb. 13 Aufnahmeblatt der 3. Landesaufnahme

Abb. 14 Archivscanner



BEV
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Der Franziszeische Kataster Seite 9 von 9

Geodatenserver des BEV. Der komplette Datenbestand wird ein 
Speichervolumen von rund 13 Terrabyte beanspruchen.
Seit Jänner 2006 werden die digitalen historischen Daten in analo-
ger wie digitaler Form abgegeben. Nächster Schritt ist die interaktive 
Nutzung über den Web-Shop des BEV aufbauend auf historischen 
Metadaten (Historische Übersichtskarte der Verwaltungsgrenzen 
und Blattstellungen).

Zusammenfassung und Ausblick
Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Historische Daten sind Mosaiksteine auf dem Weg zu heutigem 
Wissen und zum Verständnis der Gegenwart und der künftigen Entwicklung. Die neuen digitalen 
Werkzeuge geben uns erstmals die Möglichkeit einer durchgreifenden, nachhaltigen und farbgetreuen 
Sicherung der Wurzeln des österreichischen Katasters und der Landesaufnahme. Dem Nutzer wird 
ein vielseitiger historischer Geobasisdatenbestand zugänglich. 

Auskünfte: www.bev.gv.at oder kundenservice@bev.gv.at
Katastralmappenarchiv: 1020 Wien, Schiffamtsgasse 1-3
Historisch kartographische Dokumentation: 1080 Wien, Krotenthallergasse 3

Weitere Quellen:
Instruktion zur Katastralvermessung, Wien 1865
BEV: 150 Jahre Österreichischer Grundkataster, Wien 1967
Karl Lego: Geschichte des Österreichischen Grundkatasters, BEV 1967
Robert Messner: Der österreichische Grundsteuerkataster, Sonderdruck BEV 1976
Franz Allmer: Der Stabile Kataster in der Steiermark, Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchives,Graz 1976
Karl Schwarzinger: 100 Jahre Führung des Grundkatasters in: 100 Jahre Führung des Katasters, BEV 1983
Christoph Twaroch: Der Kataster als Beweismittel bei Grenzstreitigkeiten, ÖZfuPh, 74. Jahrgang/1986/Heft 3
Voith, Grenzfeststellungen nach dem derzeitigen Stand der österreichischen Fortführungsmappen, Mitteilungsblatt zur ÖZ 
1963, 17

Anschrift der Autorin
HR Dipl.-Ing. Susanne Fuhrmann, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Leiterin der Abt. Katasterarchive, 1020 
Wien, Schiffamtsgasse 1- 3, email: susanne.fuhrmann@bev.gv.at

Archivscanner: 
Format A0, ohne Objektberührung 
Minimale Lichtbelastung durch 
Zeilenkamera, 300 dpi Auflösung, 
24 bit Farbtiefe
Zentrale Sicherung: 
Geodatenserver des BEV, Spei-
cherformat TIFF, Speichervolumen 
13 Terrabyte Abgabeformat JPG
Georeferenzierung:  
Transformation in das System der 
Landesvermessung


